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Qualitätssicherung 

Richtlinie zur Personalausstattung in 
Psychiatrie und Psychosomatik – 
Stellungnahmeverfahren eingeleitet 
Berlin, 20. Mai 2019 – Der zuständige Unterausschuss Qualitätssiche-
rung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) hat das gesetzlich 
vorgeschriebene Stellungnahmeverfahren zum Entwurf der „Richtlinie 
über die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und 
Psychosomatik mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeuti-
schen Personal gemäß § 136a Absatz 2 SGB V“ (PPP-RL) eingeleitet. 
Die entsprechenden Unterlagen wurden an die Stellungnahmeberechtig-
ten versandt, die Frist zur Abgabe der Stellungnahme beträgt vier Wo-
chen. Im Anschluss erfolgen die Auswertung der Stellungnahmen und 
die weitere Beratung des Entwurfs der PPP-RL in den zuständigen Gre-
mien des G-BA. 

„Mit diesem Verfahrensschritt gewährleisten wir die zügige Weiterbera-
tung der Richtlinie mit dem Ziel, die fristgerechte Beschlussfassung zum 
30. September 2019 zu erreichen“, so Prof. Dr. Elisabeth Pott, unparteii-
sches Mitglied und Vorsitzende des Unterausschusses Qualitätssiche-
rung. 

Hintergrund 

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergü-
tung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) 
erhielt der G-BA den Auftrag, verbindliche Mindestvorgaben für die Aus-
stattung mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Per-
sonal festzulegen. Zudem soll er Indikatoren für die einrichtungs- und 
sektorenübergreifende Qualitätssicherung in der Psychiatrie und Psy-
chosomatik benennen sowie Ausnahmetatbestände und Übergangsre-
gelungen formulieren. 
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die 
medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der 
Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmana-
gements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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